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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 920 lAS· 

1977 -03 .. 0 7 Zahl: 52050/20-11/13/77 

Betr. : Anfrage vom 3.201977, Nro 971/J p 

betreffend eine Schilift anlage 
in Villach~ die unmittelbar an 
ein Sprengstoffdepot grenzto 

. zu 9'l1/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 
---~-----~---------------------------

Ich beantworte die von d~n Herren Abgeordneten Ing. AMTI-iANN, 
SUPPAN und Genossen am 30201977 gemäß § 91 des Geschäfts
ordnungsgesetzes an mich gerichtete schriftliche Anfrage 
Nr. 971/J wie folgt~ 

Zu Frage 1: Im Jahre 1971 wurde von der Bezirkshauptmann
schaft Villach im sogenannten Gefährdungsbereich 
des Sprengmittellagersin Pogöriach die Errich
tung und Inbetriebnahme eines Schiliftes gestat-

.",. :' . 

3,.' " 

. tet. Auf Grund eines diesbezüglichen Berichtes 
der Sicherheitsdirektion für das Bundesland . 
Kärnten vom Juni 1972 wurde nach Einholung ei
ner gutächtlichen Äußerung des Amtssachverstän
digen für das Sprengmittelwesen, Pol. Oberst 
lngo MASSAK, im Dezember des gleichen Jahres 
die für die Errichtung von Liftanlagen zustän
dige Aufsichtsbehörde (Bundesministerium für 
Handel, Ge\t-rerbe und Ind.ustrie ,j etzt Bundes
ministerium für Verkebr) aufdie.Angelegenheit 
aufmerksam gemacht und ersucht, unter Aus-
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schöpfung der Nöglichkeiten des § 68 Abso :; AVG 
die Rücknahme der Bewilli~~g zu veranlassen, 
da die Errichtung des Liftes im Ge:fährdungsbe
reich einen das Leben und die Gesundheit von 
Nenschen gefährdenden Mißstand darstellt. 

Seitens des Bundesministeriums für Inneres 
' .. ru.rde die Angelegenheit mehrfach mit allem Nach
druck betrieben 9 sodaß schließlich Ende 1976/ 
A~ang 1977 die Betriebsanlagengenehmigungzu
r'Lickgenommen \rurde 0 Laut einem Bericht der 
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten 
ist der Betrieb der Liftanlage inzwischen einge
stellt wordeno 

Zu Frage 2~ In den Gene~~igungsbescheid für das in Rede 
stehende Sprengmittelverschleißlager vom 

/~;) ,": 

. 23~12.1957 ~mrden seitens der Sicherheitsdirek
tion für das Bundesland Kärnten die gesetzlich 
yorgesehenen Auflagen bzwo Sicherheitsbestimmun
gen aufgenommene 

Wie einem Bericht der Sicherheitsdirektion 
~Jr das Bundesland Kärnten zu entnehmen ist, ist 
dieses Sprengmittelverschleißlager wie folgt auch 
abgesichert: .. 

Der Zugang zum Verschleißlagerin Pogöriach 
. ist durch eine doppelte Blechtüre auf ''finkeleisen

rahmen mit zwei tosischen SChlössern, die funk
tionsfähig sind und einer Überfalle mit einem 
Zylindervorhängeschloß gesichert. Dahinterbefin~ 
den sich zwei weitere r.a.i t Sicherheitsschlössern 
und zusätzlichen "Schloßkönigen" (Zusatzsiche'run
gen) ausgestattete Eichenholzvollbautüren in 
Eichenholzstöcken. 
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An den Türen konnten keine Nä.n.gel festge
stellt werdeno Sie schließen dichto Sämtliche 
Schlösser sind 2-tourig sperrbar, der Riegelein
griff beträgt cao 25 bis 30 mm. Auch das mit ei
nem gehärteten Stahlbügel versehene Evva-Zylinder
schloß als dritte Sicherung an aer Außentüre ist 
vollkommen funktionsfähig. Die Blechtüre ist im 
linken oberen Teil leicht verzogen. Es bietet sich 
jedoch an dieser Stelle keine Höglichkeit für ei
nen widerrechtlichen Angriff. 

Dem Überprüfungsergebnis zufolge ist die 
sichere Verwahrung der Sprengmittel im Schieß
und Sprengmittelverschleißlager Pogöriach gewähr
leistet. 

~~.~rage 3: Der vorerwähnte Genehmigungsbescheid wurde neben 
den Betroffenen bzw. Anrainern auch der Bezirks
hauptmannschaft Villach, dem Bezirksbauamt, dem 
Arbeitsinspektorat, der BundesbalL~direktion 
Villach und dem Gemeindeamt Fellach zur Kenntnis 
gebracht. 

920/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




